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Hygienekonzept für das Pfarrzentrum St. Georg 
  

 
Zur Vermeidung von Covid-19-Infektionen gelten im Pfarrzentrum St. Georg für alle Veran-

staltungen  folgende Hygieneregeln:   

 

1. Personen mit Erkältungssymptome sind nicht zur Teilnahme an Veranstaltungen 

zugelassen.  

2. Zur Nachverfolgung von Infektionsketten sind die Kontaktdaten der Besu-

cher/innen des Pfarrzentrums aufzunehmen und datenschutzkonform aufzube-

wahren.  

3. Veranstaltungen, die Körperkontakt erfordern, sind grundsätzlich untersagt, Aus-

nahmen u.U. in der Jugendarbeit oder Eltern-Kind-Gruppen. 

4. Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung ist bei Ankunft und beim Verlassen sowie 

auf den Gängen des Veranstaltungsortes zu tragen.   

5. Die Einhaltung eines Mindestabstands von mind. 1,5 m zwischen den Besu-

cher/innen vor, während und nach der Veranstaltung ist zu beachten. Soweit wäh-

rend einer Veranstaltung der Mindestabstand unterschritten werden muss, ist auch 

während der Veranstaltung eine geeignete Mund-Nase-Bedeckung von allen Teil-

nehmer/innen zu tragen und sind ggf. weitere erforderliche Hygienemaßnahmen 

zu beachten.  

6. Die Gruppengröße sollte möglichst so gewählt, werden, dass die Voraussetzungen 

für den o. g. Mindestabstand geschaffen werden können. Ggf. ist die Teilnehmer-

zahl entsprechend zu begrenzen (lt. aktuellen Infektionsschutzbestimmungen, 

siehe dazu Größenangabe der Räumlichkeiten im Anhang). 

7. Kleingruppenarbeit ist unter Wahrung der Abstandregelung möglich. 

8. Kein Austausch von Arbeitsmaterialien; das Berühren derselben Gegenstände soll 

möglichst vermieden werden.   

9. Keine Gruppenbildung vor, während oder nach der Veranstaltung (Eingangsbereich).   

 



 

10. Regelmäßiges Lüften des Veranstaltungsraumes (mindestens 10 Minuten je volle 

Stunde).  

11. Türklinken, Arbeitstische und nicht verbrauchte, wiederverwendbare Arbeitsmate-

rialien – soweit diese vom Veranstalter zu Verfügung gestellt werden – sind nach 

dem Gebrauch vom Veranstalter zu desinfizieren.   

12. Bei der Zubereitung von Speisen sind die jeweils geltenden Hygienevorschriften zu 

beachten. Dienste von Caterern können in Anspruch genommen werden. Es dürfen 

selbst mitgebrachte Getränke/Lebensmittel konsumiert werden, ein Austausch un-

tereinander ist nicht zulässig.  

13. Sanitäre Anlagen dürfen nur einzeln aufgesucht werden. Sie sind nach der Veran-

staltung vom Veranstalter zu reinigen und zu desinfizieren.  
 

Das vorliegende Hygienekonzept gilt als zwingende Vorgabe für die Planung und Durch-

führung von Veranstaltungen. 

 

Als Eigentümer des Pfarrzentrums stellt die Pfarrei die notwendigen Desinfektionsmittel 

und übernimmt mit Beschilderung und Aushängen die Rahmenbedingungen des räumli-

chen Hygienekonzeptes.  

 

Für die Einhaltung der Hygieneregeln während der Veranstaltung  zeichnen die Vorstände 

bzw. Leiter der Verbände und Gruppierungen verantwortlich! 

 

Amberg, den 7. Juli 2020 

 

 

 

____________________________    ____________________________ 

Markus Brunner      Hans Paulus  

Stadtpfarrer        Kirchenpfleger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veranstaltungsart 
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Schutzkonzept Wo geregelt? 
6. Schutzmaßnahmenver-
ordnung 

KV-Sitzungen   x Allgemein §5 (2) 

PGR-Sitzungen   x Allgemein §5 (2) 

Kommunion- und 
Firmvorbereitungs-
gruppen 

  x 
Jugendarbeit §5 (2) 

Pfarrfeste, Empfänge 
x   

 §2 Kontaktbeschränkung im 
öffentlichen Raum  

Ministrantengruppen, 
Jugendgruppen 

  x 
Jugendarbeit §5 (2) 

Seniorenkreise 
 

x  x 
Allgemein §5 (2) 

Chorproben mit Kin-
dern, Jugendlichen od. 
Erwachsenen) 
(routinemäßig,  
z. B. wöchentlich) 

  x 

Eigenes Schutzkon-
zept 

 

Laienmusik: gemein-
sames Üben und Pro-
ben von Instrumental-
musik in Gruppen von 
höchstens zehn Perso-
nen inkl. Leiter 

  x 

Staatliches Schutz-
konzept für den 
„Probebetrieb von 
Laienmusikgruppen“ 

Der Mindestabstand zwi-
schen den Musikern muss 
zwei Meter, bei Blasinstru-
menten drei Meter betra-
gen. Eine Mund-Nasen-
Bedeckung müssen alle 
Musiker tragen – außer bei 
Blasinstrumenten. Das Kon-
denswasser von Blasin-
strumenten darf nicht auf 
den Boden abgelassen wer-
den, sondern in ein eigenes 
Gefäß und muss selbst ent-
sorgt werden. Außerdem 
sollen die Proben nach 
Möglichkeit im Freien statt-
finden. 

Kinderkirche, Kleinkin-
dergottesdienste 

  x 
Schutzkonzept Got-
tesdienste 

§6 

Bibelkreise 
  x 

Schutzkonzept Got-
tesdienst / All 

je nach inhaltlicher Ausrich-
tung als geistliches Angebot 
(Gebet) oder als Erwachse-



Veranstaltungsart 
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Schutzkonzept Wo geregelt? 
6. Schutzmaßnahmenver-
ordnung 

nenbildungsangebot (theo-
logische Erläuterungen zur 
Heiligen Schrift) § 

Musikschu-
le/Musiklehrer 
Einzelunterricht 

x   

Eigenes Schutzkon-
zept, Gesangsunter-
richt nur einzeln er-
laubt 

 

Gemeinderatsitzung 
Fraktionssitzung 

  x 
Allgemein §2(3), §5(2) 

Schulen für (Abschluss-
)Prüfungen 

  x 
Allgemein §5(2) 

Katholische Erwachse-
nenbildung 

  x 
Allgemein §17 

Familienkreise   X Ggf.   

Mutter-Kind-Gruppe 

 x x 

 sofern staatlich erlaubt  
z. B. Großtagespflege oder 
Kinderbeaufsichtigung nach 
§ 3 S. 2 5. BayIfSMV 
Da bei kleinen Kindern der 
Mindestabstand nicht im-
mer eingehalten werden 
kann, empfiehlt sich eine 
Orientierung an der Hand-
reichung des StMAS für die 
Kindertagesbetreuung. 
Dann dürfen die teilneh-
menden Kinder untereinan-
der in Kontakt kommen. 

Sportgruppen wie  
z. B. Fitness- und Gym-
nastikgruppe/ 
Ausdauertraining 

x   

 eigenes Schutz- und  
Hygienekonzept erforder-
lich, in Pfarrheimen nicht 
umsetzbar 

Empfänge, Familienfei-
ern, Jugendpartys 

x   
 §2 

 

 

 

 



Raumumfang Pfarrzentrum St. Georg 

zur Bestimmung der Teilnehmerzahl  
für Veranstaltungen in Zeiten der Coronapandemie   

Grundlage: Bestandsplan vom 24. August 2009  

 

GRUPPENRÄUME  

Raum 1          46 qm 

Raum 4          42 qm 

Raum 5          42 qm 

Raum 6          21 qm 

 

GEMEINSCHAFTSRÄUME 

Clubraum        80 qm 

Pfarrsaal       156 qm    (+ 42 qm Bühne) 

Küche         20 qm    (+ 13 qm Kaffeeküche) 

 

FLURE        

Flur EG         183 qm     

Flur 1. OG           48 qm     

        

TOILETTEN 

Damen-WC EG      13 qm (19 qm)    

Herren-WC EG      10 qm (13 qm) 

Damen-WC 1.OG      7 qm (9 qm) 

Herren-WC 1.OG      9 qm (9 qm) 

 

LAGERRÄUME (momentan nicht relevant) 

Raum 2 (Archiv)      25 qm     

Kursraum (Archiv)      76 qm    

Raum 3        21 qm  

Stühlelager          20 qm  

Vorraum Bühne      7 qm 

 

 

 

GESAMT       835 qm  

 

 

Die Quadratmeterzahlen sind aufgerundet. 

 

 

 

 



Zur Kenntnis genommen:  

 
 

Verband/Gruppierung Datum Unterschrift 

Kirchenverwaltung   

Pfarrgemeinderat   

KAB   

Frauenbund   

Marian. Männer-Congreg.   

PSG   

DPSG   

Ministranten   

Kirchen-/Familienchor   

Seniorenkreis   

KAB-Tanzgruppe   

Eltern-Kind-Gruppe   

 
 
 


